
Niederschrift 
Beschluss mit Abstimmung 

 
über die  

Öffentliche Sitzung 

Stadtrat 
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Ö f f e n t l i c h e  T a g e s o r d n u n g  
 

 

01 Bürgerfrageviertelstunde 

02 Genehmigung der Niederschrift vom 17.03.2022 

03 Haushaltsplan und Haushaltssatzung sowie Finanz- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 

2022 

04 Vertagt: Beantragung Stabilisierungshilfe 2022 

05 Informationen 

  

 

 

TOP 01 Bürgerfrageviertelstunde 

 

 

 

TOP 02 Genehmigung der Niederschrift vom 17.03.2022 

 

Beschluss: 
 
Die Niederschrift der öffentlichen Stadtratssitzung am 17.03.2022 wird genehmigt. 
 

 

Abstimmungsergebnis (dafür/dagegen): 12 : 0 (1 Enthaltung) 
 

 

 

 

TOP 03 Haushaltsplan und Haushaltssatzung sowie Finanz- und Stellenplan für das 

Haushaltsjahr 2022 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt den Erlass der nachfolgenden Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes (a) mit sämtlichen gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen und Bestandteilen, 
insbesondere dem Stellenplan (b) und dem Investitionsprogramm (c):  
 
 

HAUSHALTSSATZUNG  
 

der  
 

Stadt Bad Berneck i. Fichtelgebirge  
 

Landkreis Bayreuth  
 

für das Haushaltsjahr  
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2 0 2 2 
 

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern erlässt die Stadt Bad 
Berneck i. Fichtelgebirge folgende Haushaltssatzung  
 

§ 1 
 

Der als Anlage beifügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
 im Verwaltungshaushalt  
      in den Einnahmen und Ausgaben mit    12.408.135 € 
 
 und  
 
 im Vermögenshaushalt 
      in den Einnahmen und Ausgaben mit      6.871.290 € 
 
 ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen werden keine vorgesehen.  
 
 

§ 3 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.  
 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 4.500.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft  
 

 
 

 

Abstimmungsergebnis zu a) 
(dafür/dagegen): 

 

13 : 0  

Abstimmungsergebnis zu b) 
(dafür/dagegen): 

 

13 : 0  

Abstimmungsergebnis zu c) 
(dafür/dagegen): 

13 : 0  
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TOP 04 Vertagt: Beantragung Stabilisierungshilfe 2022 

 

 

 

TOP 05 Informationen 

 

 

 

 

 

 


